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Vorgangsmappe für die Drucksache 18/4166

"Begrenzung der Transportstrecken von Schlachttieren auf maximal 5 Stunden bzw. 200 km

innerhalb Deutschlands"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/4166 vom 15.10.2019

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/4786 des UV vom 13.11.2019

3. Beschluss des Plenums 18/5106 vom 27.11.2019

4. Plenarprotokoll Nr. 33 vom 27.11.2019
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Antrag 

der Abgeordneten Ralf Stadler, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, 
Christoph Maier, Richard Graupner, Roland Magerl, Ferdinand Mang und Fraktion 
(AfD) 

Begrenzung der Transportstrecken von Schlachttieren auf maximal 5 Stunden 
bzw. 200 km innerhalb Deutschlands 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer Befugnisse auf alle politischen 
Ebenen einzuwirken, um folgende Forderungen umzusetzen: 

1. Tiertransporte aufzugliedern in Zucht- und Schlachtviehtransporte und entspre-
chende Daten zu erfassen, um Abgangs- und Zielort der Tiertransporte, Nutztierart 
und Nutzungsart, sowie geplante und tatsächliche Transportdauer festzustellen. 

2. Die Kontrolle von Tiertransporten in Bayern zu verstärken, insbesondere im Hinblick 
auf Transporte bei erhöhten Außentemperaturen ab 30 Grad Celsius. 

3. Die Transportdauer soll auf maximal 5 Stunden, der Entfernungsradius auf 200 km 
innerhalb Deutschlands begrenzt werden. 

4. Lebendvieh-Transporte von Schlachtvieh in das Ausland sollen verboten werden. 

 

 

Begründung: 

Das Europäische Parlament hat zur Gewährleistung des Tierschutzes bei Tiertranspor-
ten innerhalb und außerhalb der EU am 14.02.2019 eine Entschließung verabschiedet. 

In Bayern beschloss das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Vieh-
transporte in Drittstaaten vorerst auszusetzen. Leider wurde jedoch beschlossen, dass 
Bayern Tiertransporte lediglich einschränken wird, sie jedoch weiter genehmigt, wenn 
alle Tierschutzstandards eingehalten werden. 

Nach geltendem Recht sind Veterinäre verpflichtet, auf Verlangen Vor-Atteste für den 
Tierexport auszustellen und Transporte in Drittstaaten nach vorangegangener Prüfung 
der Reisebedingungen zu genehmigen. Veterinäre haben jedoch keinen Einfluss da-
rauf, was beim Transport und nach dem Abladen mit den Tieren geschieht. 

Da nicht sichergestellt ist, dass auf der gesamten Transportroute, einschließlich der an-
schließenden Behandlung am Zielort, die Vorgaben der EU-Verordnung 1/2005 einge-
halten werden, ist es nur folgerichtig, Schlachtviehtransporte in das Ausland generell 
zu verbieten. 

Der Tiertransport in das Ausland steht seit Jahren in der Kritik. Das Hauptübel besteht 
im Lebendvieh-Transport von Schlachtvieh – überwiegend zur Gewinnmaximierung – 
über große Distanzen. Während bei Tiertransporten von z. B. Zucht-, Zoo- oder Wett-
bewerbstieren wie Turnierpferden besonderer Wert auf Unversehrtheit gelegt wird, wer-
den beim Transport von Schlachtvieh, spätestens beim Verlassen der Staatsgrenze, 
teilweise grobe Missachtungen von Tierschutzbestimmungen in Kauf genommen. 
Durch eine klare Differenzierung nach Zuchttier- und Schlachtvieh-Transporten sowie 
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einem Verbot von Schlachtvieh-Transporten ins Ausland, könnte den Tieren erhebli-
ches Leid beim Transport erspart werden. Nur durch eine Schlachtung im Erzeugerland 
können wir sicherstellen, dass die Schlachtung dieser Tiere ordnungsgemäß und in 
Übereinstimmung mit dem Tierschutzgesetz kontrolliert stattfindet. 

Bei einem Verbot von Schlachtviehtransporten ins Ausland und einer Begrenzung des 
Entfernungsradius kann Bayern eine Vorreiterrolle übernehmen, um zum einen im 
Sinne des Tierschutzgesetzes zu handeln und andererseits den Gedanken der regio-
nalen Vermarktung zu stärken, was auch im Sinne der Verbraucher sein dürfte. 

Insbesondere sollte die dezentrale Organisation der Schlachthöfe wieder gefördert wer-
den, um Transporte über weite Distanzen zu vermeiden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner 
u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/4166 

Begrenzung der Transportstrecken von Schlachttieren auf maximal 5 Stunden 
bzw. 200 km innerhalb Deutschlands 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Ralf Stadler 
Mitberichterstatterin: Barbara Becker 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz  
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft  
und Forsten hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 17. Sitzung am  
17. Oktober 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag  
in seiner 14. Sitzung am 13. November 2019 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, 
Christoph Maier, Richard Graupner, Roland Magerl, Ferdinand Mang und Fraktion 
(AfD) 

Drs. 18/4166, 18/4786 

Begrenzung der Transportstrecken von Schlachttieren auf maximal 5 Stunden 
bzw. 200 km innerhalb Deutschlands 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 29 und 37 der Anlage zur Ta-

gesordnung, es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Bayerns Bauern 

schützen – Öffnungsklausel der Düngemittelverordnung nutzen!" und "Einem Verbot 

von Ölheizungen entgegenwirken" auf den Drucksachen 18/3885 und 18/3997, die auf 

Wunsch der AfD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Der Aufruf erfolgt dann am 

Ende der Tagesordnung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe keine Gegen-

stimmen. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist 

diese Abstimmung positiv entschieden. Wir haben schon festgestellt, dass die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten nicht im Saal sind. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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